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Sachstandsmitteilung Nummer 1/017/2026 

Bauleitplanung, Raumordnung, Landesplanung Datum 27.03.2026 

Lind, Thomas Aktenzeichen 51.10.02-002/001 

 Bezugnummer 1/089/2024 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Verbandsgemeinderat Höhr-Grenzhausen 13.04.2026 öffentlich zur Kenntnis 
 

 Unterschrift Sichtvermerk 
       
       
       

 
  
Teilfortschreibung des regionalen Raumordnungsplanes Mittelrhein-Westerwald; 2. Anhörung und 
Beteiligung nach § 9 Abs. 3 ROG i. V. m. § 6 LPlG und § 10 Abs. 1 LPlG 
 
Sach- und Rechtslage: 
In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 21.10.2024 wurde eine gemeinsame Stellungnahme zur 
1. Teilfortschreibung des regionalen Raumordnungsplanes Mittelrhein-Westerwald beschlossen. 
 
Nach Beratung der Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald am 
26.02.2026, wurde der 2. Planentwurf zur 1. Teilfortschreibung des regionalen Raumordnungsplanes 
Mittelrhein-Westerwald für das Anhörungsverfahren und der Beteiligung der Öffentlichkeit 
beschlossen. 
 
Gleichzeitig wurde den Anregungen aus der Stellungnahme der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen 
vom 21.10.2024 gefolgt und die Vorrangflächen für Windenergieanlagen Nr. 43 und 44 aus der 
Planung herausgenommen. 
Von daher  sind die Flächen für die Windenergieanagen komplett in unserer VG (Höhr-Grenzhausen 
mit den eigenen Grundstücken, aber auch Landesforsten im Bereich der A48, sowie in Hillscheid der 
Vallendarer Hinterwald) nicht mehr vorhanden. 
 
Die Abwägungssynopse der Planungsgemeinschaft und die damalige Stellungnahme der 
Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen ist dieser Beschlussvorlage beigefügt. 
 
Gleichzeitig ist das Beteiligungsschreiben der Planungsgemeinschaft als PDF-Datei im 
Ratsinformationssystem eingestellt und kann dort heruntergeladen werden. 
 
Eine erneute Stellungnahme ist U. E. nicht mehr erforderlich.  
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